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Hauptversammlung am 10. November 2020 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 über den Ausschluss des Bezugs-
rechts im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2020 II gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

a) Einleitung  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 6 die Aufhebung des beste-
henden Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 
2020 II in Höhe von bis zu EUR 7.278.175,00 vor.  

Das Genehmigte Kapital 2020 wurde im April 2020 durch Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in Höhe von EUR 685.000,00 und durch 
eine weitere Kapitalerhöhung im Juli 2020 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre in Höhe von EUR 431.225,00 teilweise ausgenutzt. Die 10%-Grenze des 
vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist für das Geneh-
migte Kapital 2020 durch diese Kapitalerhöhungen ausgeschöpft und das Genehmigte Kapital 
2020 kann nicht mehr unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG genutzt werden.  

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung unter Berücksichtigung der bereits wirksam erfolgten, aber noch nicht im Handelsregister 
eingetragenen Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2019 
im Volumen von insgesamt EUR 2.277.875,00 im Zuge der Wandlung von Schuldverschrei-
bungen, die aufgrund von Beschlüssen vom 15. November 2019 im Zeitraum bis zum 15. März 
2020 ausgegeben wurden, EUR 14.556.350,00. 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es für sinnvoll, der Gesellschaft auch künftig im angemesse-
nen Rahmen zu ermöglichen, das Grundkapital kurzfristig durch Ausnutzung eines genehmig-
ten Kapitals zu erhöhen und dabei gegebenenfalls auch das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
schließen zu können. Daher soll das bis zum Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 
6 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals 2020 II noch verbliebene Ge-
nehmigte Kapital 2020 aufgehoben und durch ein neues, auf dem erhöhten Grundkapital auf-
bauendes Genehmigtes Kapital 2020 II ersetzt werden. Dieses Genehmigte Kapital 2020 II 
soll von seinem prozentualen Umfang im Verhältnis zu dem derzeit bestehenden Grundkapital 
der Gesellschaft her den bisherigen Vorgaben entsprechen. Um einen weitergehenden Schutz 
der Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung zu gewährleisten, soll die Möglichkeit 



 
 

 
 

2 

zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020 II unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre künftig aber auf Aktien beschränkt werden, auf die rechnerisch ma-
ximal 20% des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bestehenden Grundka-
pitals oder – falls dieses niedriger sein sollte – des im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächti-
gung bestehenden Grundkapitals entfallen.  

Das Genehmigte Kapital 2020 II soll der Gesellschaft wieder die erforderliche Flexibilität ver-
schaffen, Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung von Geschäftschancen und zur Stär-
kung der Eigenkapitalbasis nutzen zu können. Eine angemessene Kapitalausstattung und  
Finanzierung ist eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Durch 
die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung werden das Eigenkapital der 
Gesellschaft und damit auch die Handlungsmöglichkeiten für das weitere Wachstum der Ge-
sellschaft, aber auch bei der Aufnahme von Fremdkapital erhöht. 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 II ist den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Dieses kann auch ganz oder teilweise 
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts abgewickelt werden. Der Vorstand soll jedoch ermäch-
tigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht auszu-
schließen. 

b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10%  

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf 
bis zu 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung be-
stehenden Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Aus-
stattung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechts-
ausschluss). Da der Ermächtigungsbeschluss ausdrücklich vorgibt, dass die 10%-Grenze 
auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht überschritten werden darf, ist sicher-
gestellt, dass selbst im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10%-Grenze nicht überschritten 
wird. Auf die 10%ige Beschränkung sind Aktien anzurechnen, die unter erleichtertem Bezugs-
rechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausübung ausgege-
ben oder veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Anzu-
rechnen sind damit Aktien, die von der Gesellschaft zur Bedienung von Wandlungs- oder Op-
tionsrechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Schuldverschrei-
bungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht bzw. -pflicht ausgegeben werden können oder 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen, die ein entsprechendes Wandlungs- o-
der Optionsrecht bzw. eine Wandlungspflicht vermitteln, während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausübung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Nicht anzu-
rechnen sind damit diejenigen Aktien, die aufgrund der von der Gesellschaft im Zeitraum bis 
zum 15. März 2020 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind. 

Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 
10% des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft 
in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das 
Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende 
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günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei institutionellen Anle-
gern platzieren zu können. 

Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vorgese-
henen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Durch 
die Beschränkung auf 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der 
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick 
auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Be-
teiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung 
ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist 
zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unter-
schreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen Ver-
wässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. 

c) Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinlagen  

Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, ge-
werblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, sons-
tigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandel-
schuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hier-
durch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten 
flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszu-
sammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- oder 
Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises aus-
schließlich in Geld auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese 
Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und der / die Verkäufer an zukünftigen Kurs-
chancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft 
bei Akquisitionen. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von 
Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemes-
senen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand der Gesellschaft wird bei der Aus-
nutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und 
der erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens prüfen und im wohlverstandenen Inte-
resse der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabebetrag der neuen Aktien und die weite-
ren Bedingungen der Aktienausgabe festlegen. 

Beispiel für eine solche Sacheinlage mit Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre war der Er-
werb der Whinstone US, Inc.,Rockdale/USA, der Anfang 2020 vollzogen wurde und der eine 
entscheidende Weichenstellung für das weitere Wachstum der Gesellschaft ist. Weiteres Bei-
spiel für eine solche Sacheinlage mit Bezugsrechtsausschluss ist der bereits im April 2020 
angekündigte und kurz vor seinem Vollzug stehende Erwerb der Kelvin Emtech Group mit 
Hauptsitz in Québec/Kanada, gegen Ausgabe von 83.334 Aktien an der Gesellschaft. Die Kel-
vin Emtech Group ist Spezialist mit über 25-jähriger Expertise und großem Know-how sowie 
umfassendem geistigen Eigentum in Design, Bau und Betrieb von innovativen Rechenzentren 
und verfügt über langjährige Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern; es wird erwartet, 
dass diese zusätzlichen Erfahrungen und das Know-how die bestehende Expansionsstrategie 
der Gesellschaft in Kanada und ganz Nordamerika wesentlich vorantreiben werden, wodurch 
das Unternehmen sein Wachstum erheblich beschleunigen kann. Nach dem Erwerbskonzept 
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der Gesellschaft soll die Ausgabe der 83.334 Aktien möglichst noch aus dem bestehenden 
Genehmigten Kapital 2020 erfolgen, hilfsweise nach dessen Aufhebung aus dem gleichzeitig 
wirksam werdenden Genehmigten Kapital 2020 II.  

d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen  

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der 
Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung 
dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten 
Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. 
Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es 
ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Mög-
lichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 II unter sorgfältiger Abwägung 
der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge  

Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht zur 
Vermeidung von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Um-
fang des jeweiligen Volumens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Be-
zugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbe-
träge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und erleichtert so die Abwicklung der Emission. 
Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. 

Die Summe der Aktien, die aufgrund des Genehmigten Kapitals 2020 II unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, darf unter Berücksichtigung sonstiger Aktien 
der Gesellschaft, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 II unter Ausschluss 
des Bezugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. aufgrund von während der Lauf-
zeit des Genehmigten Kapitals 2020 II unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Schuldverschreibungen auszugeben sind, einen rechnerischen Anteil von 20% des Grundka-
pitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten 
Kapitals 2020 II noch im Zeitpunkt seiner Ausnutzung (wechselseitige Anrechnung). Diese Be-
schränkung dient dem Schutz der Aktionäre, um die Verwässerung ihrer Beteiligung möglichst 
gering zu halten. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand, in Übereinstimmung mit dem Auf-
sichtsrat, die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts aus den aufgezeigten Grün-
den und in dem aufgezeigten Umfang auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der 
betreffenden Ermächtigungen zu Lasten der Aktionäre möglichen Verwässerungseffekts für 
sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 

Derzeit bestehen – sieht man von einer möglichen Verwendung für den Erwerb der Kelvin 
Emtech Group ab, sollte dies aufgrund vorherigen Wirksamwerdens des Genehmigten Kapi-
tals 2020 II nicht mehr aus dem Genehmigten Kapital 2020 dargestellt werden können – keine 
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konkreten Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 II. Entsprechende Vor-
ratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sind national und internatio-
nal üblich. Für alle hier vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses ist die Zustim-
mung des Aufsichtsrats erforderlich. Der Vorstand wird zudem in jedem Fall sorgfältig prüfen, 
ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 II im Interesse der Gesellschaft ist; dabei 
wird er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts im Einzelfall 
sachlich gerechtfertigt ist.  

Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der 
folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 

 

 Frankfurt am Main, 14. Oktober 2020 

 
Northern Data AG 
 
 
Der Vorstand 
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